
Revision

./. Endurteile der Berufungsinstanz 

keine neue TatsacheninstanzEinheitlichkeit 
der Rechtsprechung 



Revision

Einheitlichkeit der Rechtssprechung



Revision Statthaftigkeit

Urteil 

Die Revision wird 
zugelassen

Nicht-
zulassungs-

beschwerde
Urteil 

Die Revision wird 
nicht zugelassen

Beschwerwert



1 Monat 

= Notfrist 

Revision Fristen

spätestens aber mit dem Ablauf von 
5 Monaten nach der Verkündung

ab Zustellung des in vollständiger 
Form abgefassten Urteils 



Revision Einlegung und Anwaltszwang

Revisionsschrift

Anwaltszwang 
muss beim 

BGH zugelassen 
sein 



2 Monate 

Revision Begründung

spätestens aber mit dem Ablauf von 
5 Monaten nach der Verkündung

ab Zustellung des in vollständiger 
Form abgefassten Urteils 

kann verlängert werden 



Revision statthaft, form- und fristgerecht und begründet?

Verwerfung 
als unzulässig 

nein

Revsion Verfahren

Prüfung von Amts wegen 

§ 552 ZPO

Termin zur mündlichen 
Verhandlung 

ja



Revision Verfahren

BGH ent-
scheidet 

in der Sache 
selbst 

Revision begründet

Aufhebung des 
angefochtenen Urteils 

Zurückverweisung zur neuen 
Verhandlung und Entscheidung 

an das Berufungsgericht



Revision Rücknahme

Vorschriften über 

die Berufungs-

rücknahme 

gelten entsprechend


